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Gesuch für das Aufstellen von Veranstaltungsplakaten
Veranstaltung, Anlass: 
     


Gesuchsteller/in:
Verein, Organisation:
     

Verantwortlich:

Name: 
Adresse: 
Tel. P: 
E-mail Adresse: 
Plakatstandorte: 
Anzahl Plakate: 
 FORMTEXT 

     

 gemäss beiliegendem Situationsplan
Format / Grösse: (max. A2-Format 42x60 cm) 
Befestigungsart:

Zeitliche Angaben:

Datum der Veranstaltung: 
Zeitraum für die Plakatierung     vom: 
Bemerkungen:

     




     



Ort, Datum
: 
Bedingungen:

Die kantonale Verordnung über Reklamen vom 29. Oktober 1996 ist dem Gesuchsteller bekannt. Die Plakate dürfen nur an den bewilligten Standorten aufgestellt werden. Bei Standorten auf Privat​areal holt der Gesuchsteller die Zustimmung des Grundeigentümers ein. Die Plakate sind unmittelbar nach der Veranstaltung durch den Gesuchsteller wieder zu entfernen. Plakate, die zwei Tage nach der Veranstaltung noch nicht weggeräumt sind, werden vom Werkhof gegen Verrechnung entfernt. Ebenso werden beschädigte und vom Untergrund sich lösende Plakate durch den Werkhof entfernt. Auf Bepflanzungen ist gebührend Rücksicht zu nehmen.

Bewilligung 
 FORMCHECKBOX 
  erteilt:
 FORMCHECKBOX 
  nicht erteilt

4104 Oberwil,      

GEMEINDEVERWALTUNG OBERWIL


................................................................


Felix Keller

Leiter Abteilung Bau

Verteiler:
Werkhof:      FORMCHECKBOX 
  Bewilligung

 FORMCHECKBOX 
  Situationsplan

 FORMCHECKBOX 
  Plakat-Agenda (mutiert)
	Abteilung Bau
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